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Merkblatt zum Import von Bienen 
Bienenimporte aus der EU

Grundsätzlich gelten für die Einfuhr von Bienen (und auch von Hummeln) aus der EU die gleichen Veterinärbedingungen wie für das Verstellen von Bienenvölkern zwischen zwei Mitgliedstaaten. Das bedeutet unter anderem, dass die Bienen nicht aus Gebieten stammen dürfen, die wegen Ausbrüchen von Bienenkrankheiten wie Faulbrut, Kleiner Beutenkäfer und Tropilaelapsmilbe, gesperrt sind. 

Dies bezeugt der Amtliche Tierarzt des Herkunftsortes in der EU mit der „Veterinärbescheinigung für den Handel mit Bienen und Hummeln“, welche als Einfuhrzeugnis gilt. Es enthält neben Informationen zur Tiergesundheit auch Angaben über die Herkunft, den Bestimmungsort und die Anzahl Einheiten der Bienen.
Er muss die Ankunft der Bienen ausserdem dem für den Bestimmungsort zuständigen kantonalen Veterinäramt melden. Konkret erfolgt diese Meldung elektronisch über TRACES (Trade Control and Expert System), an welchem die Veterinärbehörden sowohl der EU als auch der Schweiz  und Norwegen angeschlossen sind.  
Es ist keine seuchenpolizeiliche Bewilligung des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET) notwendig.
Bienenimporte aus Drittländern (nicht-EU Ländern)

Bienenimporte aus nicht EU Länder unterstehen grundsätzlich einer grenztierärztlichen Kontrolle.

Für die Einfuhr in die Schweiz gelten die gleichen Veterinärbedingungen wie für die Einfuhr aus dem jeweiligen Drittland in die EU. Sie dürfen nur über bestimmte Grenzkontrollstellen in den „gemeinsamen Veterinärraum EU-Schweiz“ gebracht werden - welche das sind muss im Voraus abgeklärt werden. Direkte Importe aus einem zulässigen Drittland in die Schweiz sind nur über die Flughäfen Zürich und Genf möglich. Importe sind nur aus zugelassenen Herkunftsländern möglich.

Der Empfänger muss danach dem kantonalen Veterinäramt die tatsächliche Ankunft der Tiere innert 24 Stunden melden. Aus Drittländern dürfen nur Königinnen mit höchstens 20 Begleitbienen importiert werden. Die importierten Bienen müssen am Bestimmungsort vom zuständigen Bieneninspektor kontrolliert werden. Die Bienenköniginnen sind in neue Behältnisse zu verbringen, bevor sie in örtliche Völker eingesetzt werden. 

Die Behältnisse, Pflegebienen und alles Material, das die Bienenköniginnen aus dem Herkunftsdrittland begleitet hat, wird zur Untersuchung auf den kleinen Beutenkäfer, seine Eier oder Larven und Anzeichen der Tropilaelapsmilbe an ein Labor gesandt (Institut Galli-Valerio). Nach der Laborprüfung wird alles Material unschädlich beseitigt. 
Die Bienenvölker mit der eingeweiselten importierten Königin sind danach vom Halter regelmässig zu kontrollieren.
Allgemeine Pflichten des Importeurs:
Der Importeur muss die geplante Einfuhr von Bienen oder Hummeln spätestens eine Woche im Voraus bei dem für den Bestimmungsort zuständigen kantonalen Veterinäramt anmelden und sich dort über die gerade geltenden „Bienensperrgebiete“ und „Verstellverbote“ informieren.Der Veterinärdienst benachrichtigt anschliessend den zuständigen Bieneninspektor
Der Importeur muss den Zollbehörden die Einfuhr unaufgefordert melden. Anwendbar sind die Einfuhrbedingungen, die am Tag der Einfuhr gelten.Die Bienen müssen immer vom Original Einfuhrzeugnis begleitet sein. 
Der Empfänger muss danach dem kantonalen Veterinäramt die tatsächliche Ankunft der Tiere innert 24 Stunden melden. 
Der Importeur und der Käufer der Bienen sind verpflichtet, die eingeführten, verkauften oder gekauften Bienenvölker in der Bestandeskontrolle zu führen.

Einfuhrzeugnisse und Bestandeskontrollen sind während drei Jahren aufzubewahren.

Der Halter muss die importierten Bienen regelmässig kontrollieren. Beobachtungen über krankhafte Erscheinungen sind sofort dem zuständigen Bieneninspektor zu melden.

Haftung des Importeurs:
Der Importeur trägt sämtliche mit dem Import verbundenen Kosten.
Der Importeur trägt das mit dem Import verbundene Risiko sowie die Kosten für allfällige amtliche Überwachungs- oder Quarantänemassnahmen. 
Er ist für die Einhaltung der Einfuhrbedingungen verantwortlich. 

Im Inland auftauchende, nicht konforme Sendungen können Verwaltungs- und/oder Strafverfahren zur Folge haben. Im Falle von Schäden wie zum Beispiel dem Einschleppen von Bienenkrankheiten ist ausserdem mit Schadenersatzforderungen unabsehbaren Ausmasses zu rechnen. 
Pflichten der Veterinärämter bzw. der Bieneninspektoren:

Die Veterinärämter und Bieneninspektoren/Innen kontrollieren die Einfuhr von Bienen aus der EU und aus Drittländern. Sie konzentrieren sich dabei besonders auf die Kontrolle der Veterinärbescheinigung (TRACES-Meldung).

Bei Einfuhren aus der EU kann der zuständige Bieneninspektor vom Veterinärdienst beauftragt werden, nach der Einfuhr mindestens einmal die Bienenhaltung zu besuchen. Er hat die Einfuhr- Gesundheitszeugnis und Bestandeskontrollen zu prüfen und den Gesundheitszustand der Bienenvölker zu beurteilen.

Die Inspektion von Königinnen und ihren Begleitbienen aus Drittländern, die Sicherstellung der Begleitbienen und des Verpackungsmaterials und die Veranlassung der entsprechenden Laboruntersuchungen muss der zuständige Bieneninspektor vornehmen. Er wird vom Veterinäramt rechtzeitig über den Import informiert. 
Verstösse gegen die Veterinär- oder die Zollbedingen wie zum Beispiel fehlende oder falsche TRACES-Meldungen, fehlende Meldungen an die Veterinärämter, fehlende Bestandeskontrollen oder fehlende Zolldokumente werden erfasst und dokumentiert und an die entsprechenden Instanzen weitergeleitet, welche ihrerseits in geeigneter Weise gegen fehlbare Importeure oder Imker/-innen vorgehen.
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